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1 Zusammenfassung 
 
Die Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Ausbildungsdarlehen) innerhalb der 
Schweiz ist seit den 1960er Jahren ein wiederkehrendes Thema der Ausbildungsförderung und der 
interkantonalen Bestrebungen zur optimalen Ausschöpfung des Bildungspotentials der Bevölke-
rung unseres Landes. Der Kanton Basel-Landschaft hat sich seit Anbeginn sowohl im Rahmen der 
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) wie auch bei der Zusammenarbeit mit dem Bund für dieses 
Ziel eingesetzt, unter anderem durch Mitwirkung in interkantonalen Gremien. Das Konkordat, wel-
ches die EDK an ihrer Sitzung vom 18. Juni 2009 grossmehrheitlich genehmigt hat, ist das Resul-
tat dieser langjährigen Bemühungen und stellt die notwendigen Grundlagen für eine formale An-
gleichung der Bedingungen, unter denen in unserem Land Ausbildungsbeiträge vergeben werden, 
wie auch Empfehlungen für eine materielle Annäherung zwischen den Kantonen bereit. 
Durch dieses Konkordat, zu dem bis Ende Juli 2011 sieben Kantone ihren Beitritt erklärt haben, 
sollen die formale Harmonisierung des Ausbildungsbeitragswesens gewährleistet und die materiel-
le Harmonisierung befördert werden. Diese Ziele werden einerseits erreicht durch eine einheitliche 
Definition stipendienrechtlicher Begriffe und wichtiger formaler Kriterien für die Gewährung von 
Ausbildungsbeiträgen und andererseits durch die Festlegung von Mindeststandards im Bereich der 
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materiellen Harmonisierung, mit welchen unabhängig vom stipendienrechtlichen Wohnsitzkanton 
der Bildungszugang für einkommensschwache Bevölkerungsschichten gewährleistet werden soll. 
Entgegen den Anliegen der Stipendien-Initiative der Schweizerischen Studierendenschaften, die 
eine Zentralisierung beim Bund und eine Beschränkung auf den Tertiärsektor (Universitäten, 
Fachhochschulen und Höhere Fachschulen) vorsehen, umfasst die interkantonale Vereinbarung 
alle nachobligatorischen Ausbildungsgänge ab der Sekundarstufe II und ermöglicht es den Kanto-
nen weiterhin, die Vorgaben kantonal angepasst umzusetzen. 
Gleichzeitig mit dem Beitrittsantrag werden die gesetzlichen Änderungen vorgelegt, wie dies § 64 
Absatz 2 der Kantonsverfassung vorschreibt, im Rahmen einer ersten Befassung durch die Bil-
dungs-, Kultur- und Sportkommission festgestellt und mittels Rückweisungsbeschluss des Land-
rats vom 5. Mai 2011 (LRV 2011/007) gefordert wurde. Soweit die geplanten Änderungen zu 
Mehrausgaben führen, sollen diese im Rahmen der Umsetzung der harmonisierten Berechnungs-
arten gemäss Vereinbarung kompensiert werden, so dass insgesamt keine Mehrausgaben für den 
Kanton Basel-Landschaft entstehen. 
 
2 Ausgangslage 
 
Der Kanton Basel-Landschaft richtete nach den seit 1995 geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
in den letzten Jahren zwischen rund CHF 10.5 und 12.5 Millionen an Stipendien und unter 
CHF 1 Million an Ausbildungsdarlehen aus. Das aktuelle Gesetz vom 5. Dezember 1994 über 
Ausbildungsbeiträge (GABE1), das in der Volksabstimmung vom 12. März 1995 angenommen 
wurde, war bei seiner Entstehung eng an die damals geltenden Empfehlungen der EDK angelehnt 
worden, da unser Kanton schon damals ein klarer Befürworter der Harmonisierungsbestrebungen 
in diesem Fachbereich war. Im November 2009 machte der Regierungsrat erstmals seit Einfüh-
rung auf das Ausbildungsjahr 2010/11 hin Gebrauch von seiner Kompetenz zur Teuerungsanpas-
sung, und zwar im Rahmen der Massnahmen zur Konjunkturstabilisierung. Nach einem merklichen 
Rückgang der Stipendienausgaben in den letzten beiden Jahren dürfte im laufenden Jahr 2011 
damit wieder der Stand von 2006 erreicht werden. 
Gesamtschweizerisch wenden die Kantone pro Jahr ungefähr CHF 280 Millionen an Ausbildungs-
beiträgen in Form von Stipendien und CHF 30 Millionen in Form von Darlehen auf. Bereits in der 
Vergangenheit wurden Versuche unternommen, die zum Teil sehr unterschiedlichen kantonalen 
Stipendiengesetze einander anzugleichen. Diese Versuche führten aber nur teilweise zum Erfolg: 
So wurde 1994 zwar ein Entwurf für eine Interkantonale Vereinbarung ausgearbeitet, diese kam 
aber dann doch nicht zustande. Im Jahre 1997 wurde von der EDK ein Modellgesetz mit empfeh-
lendem Charakter verabschiedet, welches auf dem Vereinbarungsentwurf des Jahres 1994 basier-
te. Obwohl das Modellgesetz keine verbindlichen Regelungen festsetzte, bewirkte es eine gewisse 
Angleichung der Stipendiensysteme. Verschiedene Kantone haben in der Zwischenzeit Passagen 
des Modellgesetzes in ihren eigenen Stipendiengesetzgebungen übernommen. 
Ein gestärktes schweizerisches Stipendienwesen ist wichtig, weil in den letzten Jahrzehnten eine 
starke Expansion der Bildungsanstrengungen stattgefunden hat. Diese Öffnung des Bildungssys-
tems und die Bildungsexpansion haben allerdings nicht zu wesentlich mehr Chancengleichheit 
geführt. 
Die Ergebnisse der Bildungsforschung sind eindeutig: Für den Bildungserfolg des Individuums ist 
die soziale Herkunft (elterliches Bildungsniveau und Einkommen) der mit Abstand wichtigste Fak-
tor. Einflussgrössen wie Nationalität, Wohnort oder Geschlecht spielen für den erreichten Bil-
dungsabschluss auch eine Rolle, sind aber von untergeordneter Bedeutung. 
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Verschiedene Faktoren des elterlichen Sozialstatus haben Einfluss auf die Bildungslaufbahn der 
Kinder, insbesondere der Bildungsstand der Eltern, ihre berufliche Stellung und, damit verbunden, 
auch das Haushaltseinkommen der Familie. Der Einfluss der vorhandenen (oder eben nicht vor-
handenen) Finanzierungsmöglichkeiten kann durch Ausbildungsbeiträge abgeschwächt werden, 
indem diese sicherstellen, dass junge Menschen nicht wegen finanzieller Hürden von der Bildung 
abgehalten werden. 
Die Ausbildungsförderung gewinnt auch vor dem Hintergrund der laufenden Hochschulreform an 
Bedeutung. Mit der Straffung der Studiengänge durch die Bologna-Reform wuchs und wächst der 
Bedarf an Ausbildungsbeiträgen, weil die Möglichkeiten zum Nebenerwerb aufgrund des verdichte-
ten Studienprogramms gegenüber früher deutlich eingeschränkt sind. 
Mit der Einführung des Neuen Finanzausgleichs (NFA2) hat sich der Bund aus der Unterstützung 
der kantonalen Stipendienleistungen für Ausbildungen auf der Sekundarstufe II zurückgezogen 
und engagiert er sich, in Verbund mit den Kantonen, nur noch (und auch das in stark reduziertem 
Umfang) im Tertiärbereich. Dies kommt einer erheblichen Reduktion seiner Beitragsleistungen 
gleich. Diese Teilentflechtung bedeutet eine Kantonalisierung der Ausbildungsbeiträge auf der Se-
kundarstufe II. Dadurch waren die Kantone gehalten, für diesen Bereich interkantonal geltende 
Mindeststandards zu vereinbaren. Im Januar 2004 beschloss der Vorstand der EDK deshalb, für 
das Stipendienwesen der Sekundarstufe II den Bedarf einer Interkantonalen Vereinbarung zu prü-
fen und gegebenenfalls auszuarbeiten. Gleichzeitig sei der Einbezug des Tertiärbereichs in eine 
Interkantonale Vereinbarung zu prüfen. Nach intensiven Vorarbeiten haben in der 2007/2008 
durchgeführten Vernehmlassung 23 Kantonsregierungen, darunter auch die Regierung des Kan-
tons Basel-Landschaft, die Schaffung einer Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbei-
trägen begrüsst und dem Vernehmlassungsentwurf grundsätzlich zugestimmt. Darauf hat die Ple-
narversammlung der EDK das Stipendien-Konkordat am 18. Juni 2009 zuhanden des kantonalen 
Beitrittsverfahrens verabschiedet. Beitretende Kantone verpflichten sich, die im Konkordat festge-
haltenen Grundsätze und Mindeststandards in ihre kantonalen Stipendiengesetzgebungen zu ü-
bernehmen. 
Im Sommer 2010 hat der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) mit der Unterschrif-
tensammlung für eine Volksinitiative zur materiellen Harmonisierung der Stipendien auf Bundes-
ebene begonnen. Er will damit eine gesamtschweizerische Regelung der Stipendien für den Terti-
ärsektor erreichen, und zwar mit dem Ziel, deutlich über die Vereinbarung der EDK hinaus zu ge-
hen und insbesondere materiell eine Vereinheitlichung der Beiträge vorzuschreiben. Eine Annah-
me dieser Initiative hätte zur Folge, dass die Kantone im Tertiärbereich nur noch den Vollzug 
durchführen könnten; eine selbständige, auf die kantonalen Verhältnisse abgestimmte Gesetzge-
bung wäre dafür nicht mehr möglich. 
Seit der Einladung durch die EDK haben die Parlamente der Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Grau-
bünden, Neuenburg, Thurgau, Waadt und Bern den Beitritt zum Stipendien-Konkordat beschlos-
sen; die Referendumsfristen sind in all diesen Ständen unbenutzt abgelaufen (Stand Ende Juli 
2011). 
 
3 Auswirkungen auf den Kanton Basel-Landschaft 
 
Ein Anpassungsbedarf der kantonalen Gesetzgebung ergibt sich für den Kanton Basel-Landschaft 
nur in wenigen Bereichen, da bereits bei der letzten Gesetzesrevision von 1994 den Empfehlungen 
der EDK weitgehend gefolgt wurde. Da das Konkordat Mindestanforderungen vorschreibt, besteht 
in Bereichen, in denen mindestens ebenbürtige oder vorteilhaftere Voraussetzungen für Bewerbe-
rinnen und Bewerber bestehen, keine Notwendigkeit zur Änderung. Es sind vor allem zwei Berei-
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che, in denen – zum Teil aufgrund veränderter Voraussetzungen – Anpassungen vorgenommen 
werden müssen. Dies betrifft einerseits den stipendienrechtlichen Wohnsitz, anderseits den Kreis 
der bezugsberechtigten Personen, bei dem, nicht zuletzt aufgrund der positiven Erfahrungen ande-
rer Kantone, integrationsfördernde Regelungen einzuführen sind. 
Bereits jetzt sind nach dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und den EU/EFTA-
Staaten3 in der Schweiz wohnhafte Bürgerinnen und Bürger dieser Länder unter bestimmten Vor-
aussetzungen bezugsberechtigt. Der entsprechende neue Passus im Konkordat unter Art. 5 Ab-
satz 1 Buchstabe e entspricht also dem aktuellen Stand und dient der Vollständigkeit des Verein-
barungstextes. 
Bei der Neuformulierung im Gesetz über Ausbildungsbeiträge (GABE) wurde darauf geachtet, die 
Nachführung des Freizügigkeitsabkommens nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit auch für 
Baselbieterinnen und Baselbieter mit Auslandschweizerstatus nachzuführen. In diesem Bereich 
besteht die Gefahr der Doppelzuständigkeit und damit des Bezugs von Leistungen zweier Unter-
stützungssysteme. 
 
 
Tabellarisch aufgelistet ergeben sich folgende Änderungen, die in den nachfolgenden Abschnitten 
erläutert werden: 
 
Zu ändernde Be-
stimmung GABE 

Folge inhaltlich Folge finanziell 

§ 4 Abs. 1 Erweiterung auf Personen, die seit fünf Jahren in der 
Schweiz aufenthaltsberechtigt sind und über eine Auf-
enthaltsbewilligung verfügen 
 
Vermeidung von Doppelbezügen am Standortstaat für 
Auslandbaselbieter und Auslandbaselbieterinnen 

Mehrausgaben 
ca. CHF 250'000 
pro Jahr4 
 
Minderausgaben 
ca. CHF 60'000 
pro Jahr5

§ 4 Abs. 2 Anpassung an die aktuellen Bestimmungen des Asyl-
rechts 

Minderausgaben 
ca. CHF 10'000 
pro Jahr6

§ 4 Abs. 3 Ausschluss von Personen, die nur wegen der Ausbil-
dung in der Schweiz weilen 

Keine 

§ 5 Präzisierung des stipendienrechtlichen Wohnsitzes Keine 
§ 8 Abs. 1bis Ausschluss unterjähriger Ausbildungen Minderausgaben 

ca. CHF 30'000 
pro Jahr7

§ 10 Abs. 7 Erhöhung des Beitrags für unterstützungsberechtigte 
Kinder von Stipendierten 

Mehrausgaben 
ca. CHF 60'000 
pro Jahr8

§ 15 Präzisierung der anspruchsberechtigten Ausbildungs-
dauer 

Keine 

 

                                                 
3 SR 0.142.112.681 
4 geschätzt aufgrund der Statistik der ausländischen Wohnbevölkerung nach Status 
5 geschätzt auf Basis Rechnung 2010 
6 Durchschnittswert aufgrund der letzten Jahre (wenige Fälle) 
7 Schätzung auf Basis Rechnung 2010 
8 Schätzung auf Basis der Anzahl Fälle 2010 
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3.1 Anpassung des Kreises der bezugsberechtigten Personen 
Die bisherige Regelung, wer grundsätzlich in den Genuss von Ausbildungsbeiträgen gelangen 
kann, schränkte diesen Kreis auf Personen mit Schweizer Bürgerrecht, solche mit einer Niederlas-
sungsbewilligung (Ausweis C) und anerkannte Flüchtlinge mit Zuweisung an den Kanton Basel-
Landschaft ein. Im Konkordat wird dies ausgeweitet auf Personen, die seit fünf Jahren im Besitz 
einer Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) sind. 
Die Voraussetzungen für die Niederlassungsbewilligung werden im Ausländergesetz oder in Nie-
derlassungsvereinbarungen geregelt und setzen in der Regel einen Aufenthalt von fünf bezie-
hungsweise zehn Jahren voraus. Gemäss Ausländergesetz erhalten beispielsweise Ehegatten von 
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern nach fünf Jahren Aufenthalt die Niederlassungsbewilligung, 
eine solche kann aber auch bereits nach fünf Jahren bei erfolgreichen Integrationsbemühungen 
ausgestellt werden. Mit zahlreichen Staaten hat die Schweiz Niederlassungsvereinbarungen abge-
schlossen, welche einen Anspruch auf Niederlassung nach fünf Jahren vorsehen. 
Um der aktuellen Diskussion über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern Rechnung 
zu tragen, wurde im Konkordat nicht ausschliesslich die Niederlassungsbewilligung zum Kriterium 
für die Bezugsberechtigung von Ausbildungsbeiträgen gemacht, sondern auch der Besitz einer 
Jahresaufenthaltsbewilligung, sofern sich die Person zum Zeitpunkt des Stipendiengesuchs seit 
mindestens fünf Jahren in der Schweiz aufhält. Durch diese Regelung des Konkordats werden 
Personen, die aus Nichtvereinbarungsstaaten stammen, Personen aus Vereinbarungsstaaten 
gleichgestellt, was bedeutet, dass sie ebenfalls schon nach fünf Jahren unter der Voraussetzung 
der Erfüllung der übrigen Bestimmungen in den Genuss von Beiträgen gelangen können. 
Aus integrationspolitischen Erwägungen wie auch aufgrund der Erfahrungen anderer Kantone ist 
es vorteilhaft, gerade auch dieser Bevölkerungsgruppe den Zugang zum Bildungsangebot zu er-
leichtern; denn es ist erwiesen, dass sich Personen mit einer qualifizierten Ausbildung leichter in 
die Gesellschaft einfügen. 
Bei dieser Gesetzesanpassung soll dafür der Raum der Vereinbarung ausgenutzt werden, Aus-
landbaselbieterinnen und Auslandbaselbieter nur noch dann in den Genuss von Beiträgen gelan-
gen zu lassen, wenn sie nicht bereits von ihrem Wohnortsstaat begünstigt werden. Dank des Per-
sonenfreizügigkeitsabkommens handelt es sich dabei für die Betroffenen nicht um einen wirklichen 
Leistungsabbau; denn bei einem Anspruch in ihrem Gastland käme ein zusätzlicher Beitrag durch 
unseren Kanton einer Doppelbegünstigung gleich. 
 
3.2 Präzisierung der Definition des stipendienrechtlichen Wohnsitzes 
Das GABE entspricht in seinem Wortlaut den EDK-Empfehlungen von 1994, doch haben sich seit-
her verschiedene Änderungen ergeben. So wurde mit der rechtlichen Verankerung des gemein-
samen Sorgerechts von geschiedenen Eltern im Zivilgesetzbuch ein neuer Status der elterlichen 
Sorge geschaffen, der zuvor nur in vereinzelten Gerichtsurteilen festgelegt worden war. Die kon-
krete Handhabung dieser Bestimmung erfolgt in der Praxis bereits jetzt nach den im Konkordat 
formulierten Regeln, doch besteht nach der aktuellen Rechtslage noch immer die Gefahr eines 
zeitgleichen Bezugs von Ausbildungsbeiträgen in zwei Kantonen. Dies wird mit der neuen Rege-
lung ebenso verhindert wie die Gefahr negativer Kompetenzkonflikte, in deren Folge Bewerberin-
nen und Bewerber bezüglich kantonaler Zuständigkeit „zwischen Stuhl und Bank fallen“. Gleiches 
gilt auch für die neu aufgenommene Präzisierung bei Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zern, die mehr als ein kantonales Bürgerrecht aufweisen. 
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3.3 Weitere Anpassungen 
Artikel 13 des Konkordats enthält detailliertere Angaben über die Dauer der Beitragsberechtigung 
als § 15 GABE. Faktisch entspricht sein Wortlaut weitgehend der eingeführten Praxis der Kommis-
sion für Ausbildungsbeiträge, doch ist der Mindeststandard insofern erweitert, als ein Anspruch auf 
eine Verlängerung der Unterstützung vorgegeben wird. Auf der Sekundarstufe II ist aufgrund der 
weitgehend fixierten Dauer der Ausbildungsgänge im Feld der schulischen wie der berufsbildneri-
schen Ausbildungs- und Lehrgänge keine Änderung der Unterstützungsdauer zu erwarten. Auf der 
Tertiärstufe wird die vorgeschlagene Formulierung bereits jetzt als Voraussetzung für die Subven-
tionierung der kantonalen Ausbildungsbeiträge vorgeschrieben (Art. 9 des Bundesgesetzes über 
Beiträge an die Aufwendungen der Kantone für Stipendien und Studiendarlehen im tertiären Bil-
dungsbereich (Ausbildungsbeitragsgesetz)9), so dass keine effektive Veränderung gegenüber dem 
Ist-Zustand vorliegt. Hinzu kommt, dass durch die Bologna-Reform eine merkliche Straffung bei 
den Hochschulstudien zu beobachten ist. 
Bei den Beitragsansätzen erfüllt das GABE die Mindestansätze mit Ausnahme des Kinderbeitrags 
bereits jetzt (die finanzielle Auswirkung ist allerdings gering, da dies 2010 nur 81 Fälle betraf). Die 
in Art. 15 Absatz 1 festgelegten minimalen Beitragshöchstbeträge werden mit den geltenden Bei-
tragsansätzen bereits erreicht (vgl. Tabelle unter Punkt 4, unten). Anpassungen, die bei der Ge-
setzesanpassung notwendig würden, könnten bei der Festlegung der Berechnungsparameter kos-
tenneutral kompensiert werden. 
Um dem Erfordernis der Kostenneutralität nachzukommen, das sich der Regierungsrat zum Ziel 
dieser Vorlage gesetzt hat, ist auf Gesetzesstufe neben der erwähnten Einschränkung der An-
spruchsberechtigung bei Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern mit Baselbieter Bürger-
recht zusätzlich ein Ausschluss von Ausbildungen von weniger als einem Jahr Dauer vorgesehen. 
Da das Angebot solcher Bildungsgänge rückläufig ist, darf der Spareffekt allerdings nicht über-
schätzt werden. Die übrigen Einsparungen werden auf Verordnungsstufe vorgenommen werden, 
wobei insbesondere durch die Umstellung der Berechnung vom aktuell auf Pauschalen beruhen-
den System auf das in der Vereinbarung vorgegebene Prinzip der zweistufigen Familien- und Ge-
suchstellendenberechnung die Möglichkeit besteht, ohne individuelle Härten die Zusprechung von 
Beiträgen so zu gestalten, dass sie effizienter eingesetzt werden. Dies zeigen die Erfahrungen der 
Kantone Bern und Freiburg, die bereits heute ihre Berechnungen angepasst haben. 
Zu berücksichtigen ist die in Artikel 20 der Vereinbarung vorgesehene Möglichkeit der Erhöhung 
der Höchstansätze durch die Konferenz der Vereinbarungskantone, die unter dem Aspekt von § 6 
Absatz 5 des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes10 als problematisch angesehen werden könnte. 
Wie die Tabelle unter Punkt 4 zeigt, sind die Beträge des GABE sowohl für die Sekundarstufe II 
wie auch für die Tertiärstufe so deutlich über den Ansätzen des Konkordats, dass auch auf längere 
Frist keine Gefahr besteht, dass dem Kanton Basel-Landschaft eine Erhöhung dieser Beträge auf-
gezwungen würde; denn einerseits enthält das GABE in § 12 selbst eine Indexklausel zur Anpas-
sung an die Teuerung, und andererseits ist zur Erhöhung der Höchstansätze eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitgliedskantone notwendig, was eine unangemessen rasche oder zu starke Er-
höhung als unrealistisch erscheinen lässt. In diesem unwahrscheinlichen Falle bestünde immer 
noch die Alternative eines Austritts aus dem Konkordat als letzter Ausweg. 
 
3.4 Folgen eines Verzichts auf den Beitritt zur Vereinbarung 
Das Stipendien-Konkordat stellt die Einflussmöglichkeit der Kantone ins Zentrum der Gestaltung 
der Stipendienvergabe. Es stellt damit einen gemässigten, auf der Grundlage des Föderalismus 
fussenden Vorschlag gegenüber der zentralistisch orientierten Stipendieninitiative der Studieren-
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denschaften dar. Ein Abseitsstehen unseres Kantons dürfte die Position des Initiativkomitees stär-
ken und die föderalistische Position der EDK schwächen. 
Bei einem Beitrittsverzicht würde der Kantons Basel-Landschaft seine traditionelle Position als 
Verfechter einer vernünftigen Vereinheitlichung der Zusprechung von Ausbildungsbeiträgen aufge-
ben und die Mitwirkung bei der Entwicklung der Vereinbarung preisgeben. Dies gilt auch bei einer 
Verschiebung des Beitritts auf einen späteren Zeitpunkt, bei dem inzwischen vorgenommene Wei-
chenstellungen durch unseren Kanton nicht mehr beeinflusst werden könnten. Zudem könnte er 
von den Dienstleistungen der Geschäftsstelle der Vereinbarungskantone wie auch der Schiedsin-
stanz nicht profitieren oder müsste allenfalls deren Praxis autonom nachvollziehen. 
 
4 Kostenneutrale Umsetzung der Vereinbarung 
 
Wie bereits oben (Punkt 3.3) dargelegt, ist es dem Regierungsrat wichtig, dass die Vereinbarung in 
Gesetz und Verordnung kostenneutral umgesetzt wird. Darin haben ihn nicht nur die aktuelle Fi-
nanzlage, sondern auch die Stellungnahmen bei der Vernehmlassung im Jahr 2010 bewogen, als 
einzig die Vereinbarung selbst (ohne konkrete Gesetzesanpassungen) zur Diskussion gestellt 
wurde. Wie dies geschehen kann, haben die Kantone Bern und Freiburg bereits gezeigt, die ihre 
Berechnungssysteme den Vorgaben des Konkordats angepasst haben, ohne dass dadurch erhöh-
te Aufwände entstanden. Die präziseren Bedarfsabklärungen erlauben es, gezielter zu steuern, als 
dies im Rahmen der bisherigen Bemessung mittels pauschalierter Berechnungen aufgrund der 
elterlichen Steuerdaten möglich war. 
Die nachfolgende Tabelle vergleicht die vom Stipendien-Konkordat vorgeschriebenen Mindest-
höchstansätze mit den geltenden Beitragsmaxima 
Voraussetzung Maximum gemäss 

Vereinbarung 
Maximum aktuell Massgeblicher Ge-

setzestext 
Erstausbildung Sek II 12'000.-- 15'900.-- § 10 Abs. 2 lit. b in 

Verbindung mit 
§ Abs. 5 und 6 GABE 

Erstausbildung Tertiär 16'000.-- 19'900.-- § 10 Abs. 2 lit. a in 
Verbindung mit 
§ Abs. 5 und 6 GABE 

Kinderzuschlag 4'000.-- 3'300.-- § 10 Abs. 7 
 
 
5 Exkurs: Darlehen anstatt Stipendien 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung im Jahre 2010 zur Interkantonalen Vereinbarung wurde zur Dis-
kussion gestellt, anstelle von Stipendien vermehrt Darlehen zu gewähren und auf einen damit ver-
bundenen möglichen Spareffekt hingewiesen. Der Regierungsrat hat diese Möglichkeit geprüft und 
ist nach sorgfältiger Abwägung zur Einsicht gelangt, dass unter dem Aspekt der Chancengleichheit 
und des Zugangs einkommensschwacher Bevölkerungskreise zur Bildung eine solche Verschie-
bung nicht sinnvoll ist. Er hat dabei folgende Punkte erwogen: 
 
Widerspruch zum Ziel der Chancengleichheit 
Die traditionelle Systematik des GABE, Ausbildungsdarlehen dann zuzusprechen, wenn Stipen-
dien allein nicht ausreichen, oder für die Anschaffung von Werkzeugen, die über die Ausbildung 
hinaus nützlich sind, hat sich bewährt. Die Ausschöpfung des potenziellen Bildungskapitals kann 
so verbessert werden. Es widerspräche der Chancengleichheit, wenn den in der Regel bildungs-
fernen Schichten – andere Familien erhalten normalerweise gar keine Stipendien – ein Darlehen 
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aufgeladen werden soll. Dies umso mehr, als die Belastungen für die finanziell schwache Familie 
im Falle einer Lehre oder einer schulischen Ausbildung des Sohnes oder der Tochter schon allein 
aufgrund der Ausbildungsdauer sowie mangels eines Erwerbslohnes bedeutend grösser ausfällt 
als etwa beim Verzicht auf eine Ausbildung. 
 
Erfahrungen mit Darlehenssystemen 
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass tatsächlich verschiedene Staaten, insbesondere einige skandina-
vische, ausgeklügelte Darlehenssysteme aufgebaut haben, um Ausbildungsförderung zu betrei-
ben. Die Darlehenslösung, wie sie etwa in Schweden oder Dänemark (80 bzw. 70% der in Ausbil-
dung Befindlichen) lange Zeit praktiziert wurde, hat einen ganz anderen bildungs- und sozialpoliti-
schen Hintergrund: Dort wurden Ausbildungsdarlehen fast flächendeckend an die in Ausbildung 
befindlichen jungen Leute bewilligt, während bei uns lediglich zwischen 9 und 13% der sich in einer 
nachobligatorischen Ausbildung befindlichen jungen Menschen Stipendien erhalten. Der administ-
rative Aufwand in den nordischen Ländern ist enorm und der Rückfluss der Gelder unbefriedigend. 
Es ist kein Zufall, dass diese Länder gegenwärtig zu einer Abkehr von ihrer bisherigen Politik ten-
dieren. Vor einigen Jahren hat auch der Kanton Luzern, der aus finanzpolitischen Überlegungen zu 
Beginn der 1990er Jahre ein System mit fixen, nach Ausbildungsrichtungen und Ausbildungsstand 
differenzierten Darlehensquoten eingeführt hat, im Rahmen einer erneuten Gesetzesrevision von 
dieser Politik wieder Abstand genommen; in seiner Botschaft begründete der Luzerner Regie-
rungsrat diese Wende unter anderem damit, dass viele Berechtigte (über 40%) auf den Bezug der 
Beiträge verzichteten, da sie sich nicht verschulden wollten. 
 
Sparpotenzial und Risiken 
Auf den ersten Blick scheint es verlockend, vermehrt rückzahlbare Darlehen anstelle von Stipen-
dien zu vergeben. Wie zwei Studien11 zeigen, verlieren Darlehensmodelle bei näherer Betrachtung 
sehr rasch an Glanz, wenn der zusätzliche Aufwand für die Überwachung und das Inkasso der 
Darlehen in Rechnung gestellt und zusätzlich berücksichtigt wird, wie viele Darlehen wegen Un-
einbringlichkeit schliesslich doch abgeschrieben werden müssen. 
Bis anhin hat unser Kanton die Darlehensverwaltung an die Basellandschaftliche Kantonalbank 
delegiert. Dies hat den Vorteil, dass das Kapital nicht vom Kanton, sondern von der Bank zur Ver-
fügung gestellt wird. Für den zusätzlichen administrativen Aufwand entrichtet der Kanton seit lan-
gem eine Zinsprämie an die Bank. Bei einem Systemwechsel würde - in Abhängigkeit von Summe 
und Anzahl der dann ausgerichteten Ausbildungsdarlehen - je nachdem eine Verschiebung der 
Administration zum Kanton mit einer deutlichen Stellenerhöhung notwendig; denn die Bewirtschaf-
tung von Darlehen ist, wie sich aus deren Verzinsung und Amortisation erklärt, insbesondere nach 
Ausbildungsabschluss in Bezug auf Abwicklung, Kontrolle und Datenpflege um ein Mehrfaches 
aufwändiger als diejenige von Stipendien. Statt in Ausbildungen würde also ein Teil der durch den 
Systemwechsel eingesparten öffentlichen Gelder in Personalaufwand investiert. Aufgrund des be-
kannten Phänomens, dass Schulden beim Staat von den Bürgerinnen und Bürgern nachrangig 
bedient werden, wäre zudem mit erhöhten Inkassokosten zu rechnen. 
 
Aufwand und Ertrag 
Die Beträge, die bei einem Wechsel vom Primat der Stipendien zu dem der Darlehen bewirtschaf-
tet werden müssten, sind zum Teil sehr gering. Eine Konsequenz daraus wäre, dass das Verhält-
nis von Aufwand und Ertrag sehr ungünstig wäre. Dieses Verhältnis würde sich nur dann verbes-
sern, wenn die Beiträge vom gegenwärtigen Stand, bei dem die Stipendien keinesfalls voll kosten-

 
11 Scheuber, Andreas: Stipendienpolitik in der Schweiz, Dossier 45A der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren, Bern 1997 und Nordmann, Roger: Pour un modèle national de soutien aux études: analyse et 
propositions, Lausanne 2001 
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deckend sind, sondern eher den Charakter einer Anschubfinanzierung haben, so erhöht würden, 
dass die Ausbildungsfinanzierung dadurch abgedeckt würde. Dem steht entgegen, dass damit zu 
Ausbildungsschluss eine massiv erhöhte Schuldenlast vorläge, was einerseits schon beim Zinsen-
dienst für den Schuldner bzw. die Schuldnerin Probleme brächte und andererseits das Risiko der 
Nichteinbringlichkeit für den Kanton erhöhen würde. 
 
Bildung als Möglichkeit zum gesellschaftlichen Aufstieg 
Es entspricht einem verbreiteten Missverständnis, dass die Subsidiarität sich ausschliesslich auf 
die Begünstigten beziehe. Das geltende Gesetz zieht aber die gesetzlich Verpflichteten, also in 
erster Linie die Eltern, als massgeblich heran, wie dies auch das Zivilgesetzbuch vorschreibt (vgl. 
ZGB Art. 276 ff). Die Konsequenz daraus ist, dass sich bei einem Wechsel zu vermehrten Darle-
hen Jugendliche deshalb verschulden müssten, weil es sich ihre Eltern nicht leisten können, ihnen 
eine angemessene Ausbildung zu finanzieren. Dass dies zu einer Verfestigung der bestehenden 
sozialen Strukturen führen und die soziale Mobilität (und den sozialen Aufstieg) begabter junger 
Menschen behindern würde, ist unbestreitbar und wäre eine Abkehr von unserer bewährten 
schweizerischen, insbesondere aber auch Baselbieter Tradition. 
Nicht zu unterschätzen ist auch die Problematik bestehender Schulden bei der Begründung einer 
selbständigen wirtschaftlichen Existenz. Es wäre nachgerade unverständlich, wenn der Kanton die 
Gründung von KMUs dadurch hemmte, dass jungen Berufsleuten aufgrund ihrer bestehenden 
Schulden aus Ausbildungsdarlehen eine Existenzgründung verwehrt bliebe oder massgeblich er-
schwert würde. Es steht zu bezweifeln, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt noch den gleichen Mut 
und Elan dazu aufbrächten. 
 
Negative Leistungsanreize 
Unser Staatswesen profitiert von der Ausrichtung von Stipendien nicht nur dadurch, dass es das 
Bildungspotenzial optimiert und so den Wirtschaftsstandort stärkt, sondern auch dadurch, dass bei 
einem besseren Einkommen höhere Steuereinnahmen resultieren. Insofern erfolgt bereits eine 
indirekte Rückerstattung von Stipendien über die Steuereinnahmen. Wenn nun aber die Personen, 
die dank bezogener Ausbildungsbeiträge höhere Steuern entrichten, zusätzlich auch noch die be-
zogenen Beiträge an den Staat abführen müssten, widerspräche dies dem Grundsatz, dass sich 
Leistung lohnen soll. 
 
6 Ergebnis der Vernehmlassung 
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7 Anträge 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir, gemäss beiliegendem Entwurf zu 
beschliessen. 
 
 
 
 
Liestal,  Im Namen des Regierungsrates 
 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
1. Entwurf Landratsbeschluss 
2. Entwurf Gesetzesänderung, inkl. Synopse 
3. Einladungsschreiben der EDK vom 10.6.2009 zur Eröffnung des Beitrittsverfahrens, 

inkl. Vereinbarung und Kommentar 
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ENTWURF 
 
 
Landratsbeschluss 
betreffend Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zur Interkantonalen Vereinbarung zur 
Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen («Stipendien-Konkordat») und Änderung des 
Gesetzes über Ausbildungsbeiträge 
 
 
 
vom 
 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
 
1. Der Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmoni-

sierung von Ausbildungsbeiträgen («Stipendien-Konkordat») wird genehmigt. 
 
2. Die Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge wird genehmigt. 
 
3. Dieser Beschluss unterliegt den Bestimmungen von § 30 Buchstabe b der Kantonsverfas-

sung über das obligatorische Referendum. 
 
 
 
 
Liestal, Im Namen des Landrates 
 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
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Gesetz 
über Ausbildungsbeiträge 
 
Änderung vom 
 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
 
I. 
Das Gesetz vom 5. Dezember 199412 über Ausbildungsbeiträge wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 Bezugsberechtigte Personen 
1 Bezugsberechtigt für Stipendien und Darlehen sind, sofern sie im Kanton Basel-Landschaft sti-
pendienrechtlichen Wohnsitz haben: 
a. Personen mit Schweizer Bürgerrecht unter Vorbehalt von Buchstabe d; 
b. Personen ohne Schweizer Bürgerrecht, die über eine kantonale Niederlassungsbewilligung 

verfügen oder seit fünf Jahren in der Schweiz aufenthaltsberechtigt sind und über eine Auf-
enthaltsbewilligung verfügen; 

c. Bürgerinnen und Bürger von EU-/EFTA-Mitgliedstaaten, soweit sie gemäss dem Freizügig-
keitsabkommen13 bzw. dem EFTA-Übereinkommen14 zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und den EU-/EFTA-Mitgliedstaaten in der Frage der Stipendien und Ausbil-
dungsdarlehen den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern gleichgestellt sind sowie Bürgerin-
nen und Bürger aus Staaten, mit denen entsprechende internationale Abkommen geschlos-
sen wurden; 

d. Bürger und Bürgerinnen des Kantons Basel-Landschaft, deren Eltern im Ausland leben oder 
die elternlos im Ausland leben, für Ausbildungen in der Schweiz, sofern sie an ihrem auslän-
dischen Wohnsitz wegen fehlender Zuständigkeit nicht beitragsberechtigt sind. 

2 Bezugsberechtigt sind Staatenlose und Flüchtlinge mit schweizerischem Asylrecht, die im Zeit-
punkt des Asylentscheides des Bundes von diesem dem Kanton Basel-Landschaft zugewiesen 
wurden. 
3. Personen, die sich ausschliesslich zu Ausbildungszwecken in der Schweiz aufhalten, sind nicht 
beitragsberechtigt. 
 
§ 5 Absätze 1 bis 4 
1 Unter Vorbehalt von Absatz 2 gilt als stipendienrechtlicher Wohnsitz: 
a. der zivilrechtliche Wohnsitz der Eltern oder der Sitz der zuletzt zuständigen Vormund-

schaftsbehörde; 
b. der Kanton Basel-Landschaft für Bürger und Bürgerinnen des Kantons Basel-Landschaft, 

deren Eltern nicht in der Schweiz Wohnsitz haben oder die elternlos im Ausland wohnen; 

 
12 GS 32.99 SGS 365 
13 SR 0142.112.681 
14 SR 0.632.31 
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c. der Kanton Basel-Landschaft für mündige Staatenlose und Flüchtlinge mit schweizerischem 
Asylrecht, die im Zeitpunkt des Asylentscheides des Bundes von diesem dem Kanton Basel-
Landschaft zugewiesen wurden. 

2 Mündige Bewerber und Bewerberinnen, die nach Abschluss einer ersten berufsbefähigenden 
Ausbildung während zweier Jahre im Kanton Basel-Landschaft wohnhaft waren, begründen sti-
pendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft, wenn sie vor Beginn der Ausbildung, für 
die sie Stipendien beanspruchen, aufgrund eigener Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig waren.  
3. Bei Eltern mit zivilrechtlichem Wohnsitz in verschiedenen Kantonen ist der Wohnsitz desjenigen 
Elternteils massgebend,  
a. der bisher oder zuletzt die elterliche Sorge inne hatte;  
b. bei gemeinsamer elterlicher Sorge desjenigen Elternteils, unter dessen Obhut die Person in 

Ausbildung hauptsächlich steht oder zuletzt stand. Begründen die Eltern ihren Wohnsitz in 
verschiedenen Kantonen erst nach Mündigkeit der gesuchstellenden Person, ist der Kanton 
Basel-Landschaft zuständig, wenn sich die gesuchstellende Person hauptsächlich bei dem-
jenigen Elternteil aufhält, der seinen zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft 
hat. 

4. Bei mehreren Heimatkantonen liegt der stipendienrechtliche Wohnsitz im Kanton Basel-
Landschaft, wenn das Baselbieter Bürgerrecht als letztes erworben wurde. 
 
§ 8 Absatz 1bis

1bis Für Lehrgänge von weniger als einem Jahr Dauer werden keine Ausbildungsbeiträge ausge-
richtet. 
 
§ 10 Absatz 7 
7 Für jedes unterstützungsberechtigte Kind des Bewerbers oder der Bewerberin werden weitere 
4'000 Fr. ausgerichtet. 
 
§ 15 Dauer der Beitragsleistung 
1 Die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen erfolgt für die Dauer der Ausbildung; bei mehrjährigen 
Ausbildungsgängen besteht der Anspruch bis zwei Semester über die Regelausbildungsdauer 
hinaus. 
2 Der Anspruch auf Ausbildungsbeiträge geht bei einem einmaligen Wechsel der Ausbildung nicht 
verloren. Die Dauer der Beitragsberechtigung richtet sich grundsätzlich nach der neuen Ausbil-
dung, wobei die Zeit der ersten Ausbildung in Abzug gebracht werden kann. 
 
 
II. 
Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung. 
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GABE Entwurf Änderungen GABE (Änderungen 

kursiv) 
Kommentar 

   
§ 4 Bezugsberechtigte Personen 
1 Bezugsberechtigt für Stipendien und Darle-
hen sind, sofern sie im Kanton Basel-
Landschaft stipendienrechtlichen Wohnsitz 
haben: 
a. Personen mit Schweizer Bürgerrecht ein-

schliesslich Auslandschweizer und Aus-
landschweizerinnen; 

b. Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit 
einer kantonalen Niederlassungsbewilli-
gung. 

2 Bezugsberechtigt sind Flüchtlinge mit 
schweizerischem Asylrecht, die im Zeitpunkt 
des Asylentscheides des Bundes ihren zivil-
rechtlichen Wohnsitz im Kanton Basel-
Landschaft hatten. 
 

§ 4 Bezugsberechtigte Personen 
1 Bezugsberechtigt für Stipendien und Darle-
hen sind, sofern sie im Kanton Basel-
Landschaft stipendienrechtlichen Wohnsitz 
haben: 
a. Personen mit Schweizer Bürgerrecht unter 
Vorbehalt von Buchstabe d; 
b. Personen ohne Schweizer Bürgerrecht, die 
über eine kantonale Niederlassungsbewilli-
gung verfügen oder seit fünf Jahren in der 
Schweiz aufenthaltsberechtigt sind und über 
eine Aufenthaltsbewilligung verfügen; 
c. Bürgerinnen und Bürger von EU-/EFTA-
Mitgliedstaaten, soweit sie gemäss dem Frei-
zügigkeitsabkommen15 bzw. dem EFTA-
Übereinkommen16 zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und den EU-
/EFTA-Mitgliedstaaten in der Frage der Sti-
pendien und Ausbildungsdarlehen den 
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern gleich-
gestellt sind sowie Bürgerinnen und Bürger 
aus Staaten, mit denen entsprechende inter-
nationale Abkommen geschlossen wurden; 
d. Bürger und Bürgerinnen des Kantons Ba-
sel-Landschaft, deren Eltern im Ausland le-
ben oder die elternlos im Ausland leben, für 

Die Präzisierungen in § 4 erfolgen gestützt 
auf Artikel 5 Stipendienkonkordat. 
Absatz 1 Buchstaben b und d werden neu 
und klarer formuliert, um missbräuchliche 
Doppelbezüge aufgrund des Personen-
freizügigkeitsabkommens zu verhindern. 
Buchstabe c von Absatz 1 erweitert den Zu-
gang zu Ausbildungsbeiträgen auf Personen, 
die seit fünf Jahren in der Schweiz aufent-
haltsberechtigt sind. Diese integrationspoliti-
sche Massnahme hat sich bereits in vielen 
Kantonen bewährt, indem bildungswilligen 
und -fähigen Einwandernden der Einstieg in 
eine qualifizierte Ausbildung ermöglicht wird. 
Die in Buchstabe c gewählte Formulierung ist 
eine reine Nachführung des Ist-Zustands und 
entspricht dem gegenwärtig geltenden Recht, 
das seit der Einführung der Personenfreizü-
gigkeit auch ohne explizite Erwähnung im 
GABE gilt. 
 
 
 
 
 

                                                 
15 SR 0142.112.681 
16 SR 0.632.31 
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Ausbildungen in der Schweiz, sofern sie an 
ihrem ausländischen Wohnsitz wegen feh-
lender Zuständigkeit nicht beitragsberechtigt 
sind. 
2 Bezugsberechtigt sind Staatenlose und 
Flüchtlinge mit schweizerischem Asylrecht, 
die im Zeitpunkt des Asylentscheides des 
Bundes von diesem dem Kanton Basel-
Landschaft zugewiesen wurden. 
3 Personen, die sich ausschliesslich zu Aus-
bildungszwecken in der Schweiz aufhalten, 
sind nicht beitragsberechtigt. 
 

 
 
 
 
Absatz 2 verweist auf die Zuweisung von 
Staatenlosen und Flüchtlingen an die Kanto-
ne anlässlich des Asylentscheids. 
 
 
Absatz 3 klärt die Abgrenzung zu Personen, 
die einzig ausbildungshalber in der Schweiz 
sind und somit keine weitere Verbindung zu 
ihr haben. 

§ 5 Stipendienrechtlicher Wohnsitz 
1 Der stipendienrechtliche Wohnsitz eines 
Bewerbers oder einer Bewerberin befindet 
sich am zivilrechtlichen Wohnsitz der Eltern 
oder am Sitz der zuletzt zuständigen Vor-
mundschaftsbehörde. 
2 Bürger und Bürgerinnen des Kantons Basel-
Landschaft, deren Eltern nicht in der Schweiz 
Wohnsitz haben oder die elternlos im Aus-
land wohnen, haben ihren stipendienrechtli-
chen Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft. 
3 Flüchtlinge mit schweizerischem Asylrecht, 
die im Zeitpunkt des Asylentscheides des 
Bundes ihren zivilrechtlichen Wohnsitz im 
Kanton Basel-Landschaft hatten, haben ihren 
stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton 
Basel-Landschaft. 
4 Mündige Bewerber und Bewerberinnen, die 
nach Abschluss einer ersten Ausbildung wäh-

§ 5 Absätze 1 bis 4
1 Unter Vorbehalt von Absatz 2 gilt als sti-
pendienrechtlicher Wohnsitz: 
a. der zivilrechtliche Wohnsitz der Eltern oder 
der Sitz der zuletzt zuständigen Vormund-
schaftsbehörde; 
b. der Kanton Basel-Landschaft für Bürger 
und Bürgerinnen des Kantons Basel-
Landschaft, deren Eltern nicht in der Schweiz 
Wohnsitz haben oder die elternlos im Aus-
land wohnen; 
c. der Kanton Basel-Landschaft für mündige 
Staatenlose und Flüchtlinge mit schweizeri-
schem Asylrecht, die im Zeitpunkt des Asyl-
entscheides des Bundes von diesem dem 
Kanton Basel-Landschaft zugewiesen wur-
den. 
2 Mündige Bewerber und Bewerberinnen, die 
nach Abschluss einer ersten berufsbefähi-

§ 5 wird gestützt auf Artikel 6 Stipendienkon-
kordat angepasst. 
Die bisherigen Absätze 1 – 3 werden neu in 
Anlehnung an das Konkordat in Absatz 1 
geregelt. 
 
Absatz 1 Buchstabe c sieht neu die Anknüp-
fung an die Zuweisung von anerkannten 
Flüchtlingen und Staatenlosen beim Ent-
scheid des Bundes vor. In der bisherigen 
Praxis wurde diese Regelung bereits so an-
gewendet, doch kann mit der Neuformulie-
rung eine Doppelzuständigkeit ausgeschlos-
sen werden, da nicht mehr auf den zivilrecht-
lichen Wohnsitz beim Asylentscheid verwie-
sen wird. 
 
Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 4. 
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rend zweier Jahre im Kanton Basel-
Landschaft wohnhaft waren, begründen sti-
pendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Ba-
sel-Landschaft, wenn sie vor Beginn der Aus-
bildung, für die sie Stipendien beanspruchen, 
aufgrund eigener Erwerbstätigkeit finanziell 
unabhängig gewesen sind und während die-
ser Zeit nicht eine Aus- oder Weiterbildung 
absolvierten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ein einmal erworbener stipendienrechtlicher 
Wohnsitz bleibt bis zur Begründung eines 
neuen bestehen. 

genden Ausbildung während zweier Jahre im 
Kanton Basel-Landschaft wohnhaft waren, 
begründen stipendienrechtlichen Wohnsitz im 
Kanton Basel-Landschaft, wenn sie vor Be-
ginn der Ausbildung, für die sie Stipendien 
beanspruchen, aufgrund eigener Erwerbstä-
tigkeit finanziell unabhängig waren.  
3. Bei Eltern mit zivilrechtlichem Wohnsitz in 
verschiedenen Kantonen ist der Wohnsitz 
desjenigen Elternteils massgebend,  
a. der bisher oder zuletzt die elterliche Sorge 
inne hatte;  
b. bei gemeinsamer elterlicher Sorge desje-
nigen Elternteils, unter dessen Obhut die 
Person in Ausbildung hauptsächlich steht 
oder zuletzt stand.  
Begründen die Eltern ihren Wohnsitz in ver-
schiedenen Kantonen erst nach Mündigkeit 
der gesuchstellenden Person, ist der Kanton 
Basel-Landschaft zuständig, wenn sich die 
gesuchstellende Person hauptsächlich bei 
demjenigen Elternteil aufhält, der seinen zivil-
rechtlichen Wohnsitz im Kanton Basel-
Landschaft hat. 
4. Bei mehreren Heimatkantonen liegt der 
stipendienrechtliche Wohnsitz im Kanton Ba-
sel-Landschaft, wenn das Baselbieter Bürger-
recht als letztes erworben wurde. 

 
 
 
 
 
 
Absatz 3 sieht neu eine Regelung der Zu-
ständigkeit bei gleichwertigem Sorgerecht 
vor. Dies ist aufgrund der Einführung des 
Instituts der gemeinsamen elterlichen Sorge 
seit dem Inkrafttreten des aktuellen GABE 
nötig, da entsprechende Fälle zunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 4 regelt neu die Zuständigkeit bei 
mehreren Heimatkantonen. 
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§ 8 Ausbildungen, die zum Bezug von 
Ausbildungsbeiträgen berechtigen 
1 Ausbildungen, die zum Bezug von Ausbil-
dungsbeiträgen berechtigen, sind: 
a. als Vorbildung Schulen und Lehrgänge 

nach der obligatorischen Schulzeit, die auf 
eine nachfolgende Hauptausbildung vor-
bereiten; 

b. die Erstausbildung, die Vorbildung mitein-
geschlossen, in Schulen und Lehrgängen 
nach der obligatorischen Schulzeit zur 
Erreichung eines vom Bund oder vom 
Kanton anerkannten Berufsziels; 

c. die Weiterbildung in anerkannten Ausbil-
dungsstätten und -gängen, um eine höhe-
re Stufe im erlernten Berufsfeld zu errei-
chen, sofern diese Weiterbildung nicht 
durch andere Institutionen finanziert wer-
den kann; 

d. die Zweitausbildung aus wirtschaftlichen, 
gesundheitlichen oder anderen achtens-
werten Gründen nach abgeschlossener 
Erstausbildung gemäss Buchstabe b; 

e. die Umschulung, wenn durch besondere 
Gründe der angestammte Beruf nicht 
mehr ausgeübt und die Umschulung nicht 
durch andere Institutionen finanziert wer-
den kann. 

2 Keine Ausbildungsbeiträge werden ausge-
richtet, wenn neben der Ausbildung eine exis-
tenzsichernde Tätigkeit zumutbar ist. 

§ 8 Absatz 1bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1bis Für Lehrgänge von weniger als einem 
Jahr Dauer werden keine Ausbildungsbeiträ-
ge ausgerichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 1bis sieht neu eine Sparmassnahme 
vor, mit der Kurzausbildungen ausgeschlos-
sen werden können (Einsparungspotential 
ca. Fr. 30'000) 
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§ 10(6) Höhe der Stipendien 
1 Der Mindestbetrag für ein Stipendium be-
trägt 1'100 Fr. für ein Ausbildungsjahr. 
2 Die Höchstbeträge für Stipendien für ein 
Ausbildungsjahr im ersten Bildungsgang 
betragen: 
a. für Ausbildungen an Universitäten, Fach-

hochschulen, Lehramtsbildungsanstalten, 
Ausbildungsstätten für Sozialarbeiter, So-
zialarbeiterinnen, Erzieher, Erzieherinnen 
und Geistliche, höheren technischen und 
landwirtschaftlichen Lehranstalten sowie 
höheren Handels- und Verwaltungsschu-
len 8'400 Fr. 

b. für Ausbildungen an Maturitätsschulen, 
Vollzeitberufsschulen, Schulen für Allge-
meinbildung, Fachschulen und paramedi-
zinischen Berufsschulen, Berufslehren 
und Anlehren 4'400 Fr. 

3 Der Höchstbetrag für Stipendien für ein 
Ausbildungsjahr beträgt bei Bewerbern und 
Bewerberinnen in Weiterbildung, Zweitausbil-
dung oder Umschulung aus wirtschaftlichen, 
gesundheitlichen oder anderen achtenswer-
ten Gründen nach erster, anerkannter Be-
rufsausbildung und mindestens zweijähriger 
finanzieller Unabhängigkeit durch eigene Er-
werbstätigkeit oder bei gleichwertiger Famili-
entätigkeit 14'400 Fr. 
4 Der Höchstbetrag für Stipendien für ein 
Ausbildungsjahr beträgt bei verheirateten 
Bewerbern und Bewerberinnen für das Ehe-
paar und bei in eingetragener Partnerschaft 

§ 10 Absatz 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baselland.ch/365-0-htm.289347.0.html#N_6_#N_6_
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sich befindenden Bewerbern und Bewerbe-
rinnen für das Partnerpaar 20'000 Fr. 
5 Wenn der Schulbesuch Unterkunft und Ver-
pflegung ausserhalb des Wohnsitzes bedingt, 
weil keine gleichwertige Ausbildungsmöglich-
keit in der Region besteht, können im Rah-
men der dadurch verursachten Mehrkosten 
zusätzliche Beiträge bis höchstens 6'000 Fr. 
für jedes Ausbildungsjahr ausgerichtet wer-
den. 
6 Hohe Schulgelder von über 1'300 Fr. im 
Ausbildungsjahr werden bis höchstens 5'500 
Fr. für ein Jahr in Anrechnung gebracht. 
7 Für jedes unterstützungsberechtigte Kind 
des Bewerbers oder der Bewerberin werden 
weitere 3'300 Fr. ausgerichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Für jedes unterstützungsberechtigte Kind 
des Bewerbers oder der Bewerberin werden 
weitere 4'000 Fr. ausgerichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 7 muss gestützt auf Artikel 15 Absatz 
2 Stipendienkonkordat angepasst werden. 
Dieser verpflichtet die Kantone zu einer Er-
höhung der Beiträge an Bewerberinnen und 
Bewerber, die unterstützungsverpflichtet sind. 
(Mehrkosten ca. Fr. 100'000) 

§ 15 Dauer der Beitragsleistung 
1 Ausbildungsbeiträge werden so lange aus-
gerichtet, bis eine Ausbildung normalerweise 
abgeschlossen wird. 
 
 
2 In begründeten Fällen können sie für eine 
längere Dauer gewährt werden. 

§ 15 Dauer der Beitragsleistung 
1 Die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen 
erfolgt für die Dauer der Ausbildung; bei 
mehrjährigen Ausbildungsgängen besteht der 
Anspruch bis zwei Semester über die Re-
gelausbildungsdauer hinaus. 
2 Der Anspruch auf Ausbildungsbeiträge geht 
bei einem einmaligen Wechsel der Ausbil-
dung nicht verloren. Die Dauer der Beitrags-
berechtigung richtet sich grundsätzlich nach 
der neuen Ausbildung, wobei die Zeit der 
ersten Ausbildung in Abzug gebracht werden 
kann. 

Die Dauer der Beitragsleistung wird gestützt 
auf Artikel 13 Stipendienkonkordat ange-
passt. 
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